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MINDESTANFORDERUNGEN – EIN KOMMENTAR

Neue Kriterien bringen uns voran!
„Die einheitlichen Zulassungskriterien
sind ein entscheidender Schritt für die
Qua litätssicherung in der Ernährungsbe -
ratung und sie fördern die Transparenz
für künftige Studierende“, so das Urteil
der stellvertretenden VDOE-Vorsitzen den
Dr. Maike Groeneveld über die neuen
Mindeststan dards. Warum das so ist, be -
gründet sie im folgenden Kom men tar.

Nach wie vor ist die Tätigkeit in der
Ernährungsberatung gesetzlich nicht
geschützt und der Gesetzgeber sieht
keine Möglichkeit, diese über das beste-
hende Diätassistentengesetz hinaus zu
schützen, wie aus einer Petition des
Bundestages aus dem Jahr 20071 hervor-
geht. Die einzige Mög lichkeit, wie wir uns
von Anbietern, die nicht die nötigen
Kenntnisse mitbringen, abgrenzen kön-

nen, ist, dass wir als Berufsverband – zu -
sammen mit den anderen beteiligten Ins -
titutionen und Ver bänden – verbindliche
Kriterien für die Aus- und kontinuierliche
Weiterbildung de finieren.

Die Zulassung zum VDOE-Zertifikat orien-
tiert sich am Curriculum Ernährungsbera -
tung DGE, das seinerzeit vom DGE-Ar -
beitskreis „Berufe in der Ernährungsbera -
tung“, an der auch der VDOE beteiligt
war, erarbeitet und fortlaufend aktualisiert
wurde. Eine Überarbeitung der Zulas -
sungs kriterien war nötig, weil die Diplom-
Studiengänge inzwischen von sehr hetero-
genen Bachelor- und Masterstudien gän -
gen abgelöst wurden. Dadurch wurde es
für die zertifizierenden und registrieren-
den Institutionen zunehmend schwierig,
zu entscheiden, wer zugelassen werden

kann und wer nicht. Um ein einheitliches
Vorgehen aller Zertifizierer und Regis -
trierer zu gewährleisten, wurde dieser
gemeinsame Mindeststandard geschaffen.
Er stellt in Zukunft auch die Basis für die
Zulassung zum VDOE-Zertifikat dar. Für
Oecotrophologen gelten die Kriterien für
die Anbieterqualifikation, die im Leitfaden
Prävention2 festgelegt wurden, also die
Zertifikate und Registrierungen. Mit die-
sem Schritt sorgen wir für einen einheitli-
chen Mindeststandard und geben Studie -
renden damit eine Orientierung bei der
Auswahl der Module.

Dr. Maike Groeneveld 
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